
Stellungnahme(n) (Stand: 28.03.2022)

Sie betrachten: Gewerbe- und Sonderstandort \'Einzelhandel/Möbel\', ehemalige Markgrafenkaserne

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 27.05.2019 - 08.07.2019

Behörde: ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. Bayreuth

Frist: 08.07.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Thomas Neubauer, am: 08.07.2019 , Aktenzeichen: -

Stellungnajme für den ADFC-Bayreuth

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, Kreisverbaud Bayreuth hat Bauchgrimmen bei der Planung.
Konkret geht es um die Zufahrt zum Möbelhauskomplex über die Bindlacher Allee.

Wie in der Bewertung geschrieben, handelt es dabei um eine übergeordnete Verbindung (Hauptroute 3
des Bayreuther Radverkehrskonzepts).

Dieser radweg soll jetzt durch die Einfahrt zum Möbelkomplex durchschnitten werden. Neben der
Verschandelung der historischen Allee entsteht hier ein massives Gefährdungspotential für den
querenden Radverkehr - es handelt sich um einen Zweirichtungsradweg!
Die potentiellen Kunden kommen aus einem großen Einzugsbereich und sind nicht darauf gefasst, das
hier Radverkehr fließt und haben den radverkehr nicht auf dem Schirm - anders als z.B. bei der Ausfahrt
aus dem Tennet-Komplex an der Bernecker Str,. Dort wissen die täglich ein-. und ausg´fahrenden
Mitarbeiter von dem Radweg direkt vor der Ausfahrt.

Der ADFC bittet, die Planung zu überdenken und ggfs. den gesamten Verkehr über den "großen Kreisel"
und über die Straße "Logistik-Park zu führen. 

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

























Stellungnahme(n) (Stand: 28.03.2022)

Sie betrachten:
5/17 Gewerbe- und Sonderstandort \'Einzelhandel/Möbel\' und \'Logistik\', ehemalige Markgrafenkaserne
(Teiländerung der Bebauungspläne Nr. 6/88 und Nr. 3/08)

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 27.05.2019 - 08.07.2019

Behörde: Bund Naturschutz in Bayern e.V. Kreisgruppe Bayreuth

Frist: 08.07.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Johannes Lüers, am: 02.07.2019 , Aktenzeichen: StBTKas

Sehr geehrte Damen und Herrn,

vielen Dank einmal für die Benachrichtigung zu diesem Bauleitplan-Verfahren. Hierzu gibt der BUND
Naturschutz die folgende Stellungnahme ab:

Im Planungsgebiet sind für den Natur- und Artenschutz heute durchaus wertvolle Gehölzbestände
vorhanden, insbesondere zur Bindlacher Allee zu. Aber auch Wiesen haben dort ihren Wert für den
Natur- und Artenschutz.

Da doch die ganz überwiegenden Kundenströme trotz geplanter Fuß-/Radweg-Erschließung und
Bushaltestellen mit dem PKW kommen werden, insbesondere wenn sie weiter weg wohnen, sind große
Kundenparkplätze vorgesehen. Um die Flächen-Versigelung für die beiden Möbel-Märkte merklich zu
reduzieren, fordern wir mehrgeschossiges Parken, entweder über Parkhäuser oder Tiefgaragen. Auf
den Parkhaus-Dächern könnten Solarzellen angebracht werden oder Dachbegrünung oder beides.

Die Umsetzung des Bebauungsplanes würde aber auf jeden Fall merklich mehr Zielverkehr für
Bayreuth, übwerwiegend durch PKW, aber auch mit etlichen zusätzlichen LKW pro Tag bedeuten, was
wiederum mit den bekannten Umweltbelastungen (CO², andere Luft-Schadstoffe, Feinstaub, Lärm)
verbunden wäre. Dies müsste bewußt akzeptiert werden.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass mir das zenral- bzw. innerstädtische Sortiment mit
2500 m² plus 1445 m² immer noch hoch erscheint, trotz vorgelegter Berechnungen, die zu für die
Geschäfte der Innenstadt von Bayreuth unschädlichen Ergebnissen kommen. Aus unserer Sicht wäre
es nicht zielführend, wenn dies mittelfristig zu mehr Leerstand von Verkaufsflächen in Bayreuth fürhren
würde.

Peter Ille

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -











Stellungnahme(n) (Stand: 28.03.2022)

Sie betrachten:
5/17 Gewerbe- und Sonderstandort \'Einzelhandel/Möbel\' und \'Logistik\', ehemalige Markgrafenkaserne
(Teiländerung der Bebauungspläne Nr. 6/88 und Nr. 3/08)

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 27.05.2019 - 08.07.2019

Behörde: Landratsamt Bayreuth - Bauverwaltung

Frist: 08.07.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Norbert Zapf, am: 08.07.2019 , Aktenzeichen: 41

Die Änderung des Bebauungsplans dient im Wesentlichen der Ansiedlung der Möbelmärkte XXXLutz
und Mömax. Die Ansiedlung dieser Märkte führt zu erheblichem Konkurrenzdruck auf die im Landkreis
bestehenden Möbelmärkte. Auch wenn die Stadt BT eine überörtliche Versorgungsfunktion für die
Gemeinden des Landkreises und auch darüber hinaus besitzt, wäre aus Sicht des Landkreis Bayreuth
mehr Abstimmung und Koordination und weniger Konkurrenz mit den Stadtrandgemeinden sinnvoll.

Die verkehrstechnische Anbindung soll bezüglich des Besucherverkehrs ausschließlich über die
Bindlacher Allee und bezüglich des Logistikverkehrs ausschließlich über die Christian-Ritter-v.-Popp-
Str. erfolgen. Grundlage für die Wahl diese Variante ist ein – nicht näher spezifiziertes -
Verkehrsgutachten. Entsprechend der Begründung werden für diese Variantenwahl ausschließlich
„verkehrstechnische“ Gründe angeführt und auf die Problempunkte Großer Kreisel/Christian-Ritter-
v.Popp-Str./Christian-Ritter von Langheinreich-Str. und entsprechende Rückstauprobleme eingegangen.
Auswirkungen dieser Variante auf die Gemeinde Bindlach und den durch die Gemeinde Bindlach
fließenden Verkehr wurden dagegen offenkundig nicht untersucht und auch nicht gewürdigt. 
Bereits das derzeitige Verkehrsaufkommen führt nachweislich nicht nur bei Stauungen auf der Autobahn
zu Rückstau auf der Bindlacher Allee sowohl in Richtung Großer Kreisel als auch in Richtung des
Ortskerns, teilweise zurück bis zum „Bindlacher Berg“. Bei einer prognostizierten Zunahme des
Besucherverkehrs von 3.600 Kfz-Fahrten/Tag wird sich der Rückstau in beide Richtungen maßgeblich
verstärken. Auch die geplanten Abbiegespuren einschl. Ampelregelung können diesen zusätzlichen
Verkehr nicht aufnehmen, sondern dienen letztlich „nur“ dazu, das Abbiegen überhaupt zu ermöglichen.
Letztlich wird diese Variante zu einer einseitigen Beeinträchtigung der Gemeinde Bindlach sowohl
hinsichtlich des zusätzlichen Verkehrsaufkommens als auch der daraus resultierenden Abgasbelastung
führen.
Der Landkreis BT verkennt dabei nicht die Verkehrsproblematik bei einer teilweisen oder vollständigen
Erschließung über die Christian-Ritter-v-Popp-Str, wendet sich aber gegen eine Verlagerung des
Verkehrsproblems weg vom Gebiet der Stadt BT zu Lasten der Gemeinde Bindlach.

Die geplante Zufahrt würde ferner die „alte Bindlacher Allee“ mit Ihrem historischen Baumbestand, die
im Zuge des damaligen Ausbaus der B 2 als orts- und landschaftsbildprägendes Element erhalten
wurde, zerschneiden. Neben den Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild wird dabei eine
erhebliche Gefahrenquelle auf diesem stark frequentieren Rad- und Fußweg führen. 

Der bestehende Bebauungsplan setzt ferner einen Grünzug parallel zur Bindlacher Alle fest, der zur
optischen Abschirmung der Gewebeflächen dienen soll und damit ebenfalls landschaftsbildprägende
Bedeutung besitzt. Die jetzige Planung sieht einen nahezu vollständigen Wegfall dieses Grünzugs vor.
Der – vollständige – Wegfall dieses Grünzugs würde daher erhebliche negative Auswirkungen auf das
Orts- und Landschaftsbild nach sich ziehen und mittelfristig auch den Bestand der Bindlacher Allee in
Frage stellen.

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -















































































Stellungnahme(n) (Stand: 28.03.2022)

Sie betrachten:
5/17 Gewerbe- und Sonderstandort \'Einzelhandel/Möbel\' und \'Logistik\', ehemalige Markgrafenkaserne
(Teiländerung der Bebauungspläne Nr. 6/88 und Nr. 3/08)

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 27.05.2019 - 08.07.2019

Behörde: Stadt Bayreuth: Naturschutzbeirat

Frist: 08.07.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Ilona Teckelmann, am: 11.06.2019 , Aktenzeichen: R3/UA/173-b

„Gewerbe- und Sonderstandort „Einzelhandel/Möbel-
Ehemalige Markgrafenkaserne“
hier: Teiländerung der Bebauungspläne Nr. 6/88 und 3/08

Beschluss
(einstimmig)

Der Naturschutzbeirat nimmt von der vorgestellten Planung unter der Maßgabe zu-stimmend Kenntnis

- dass der Erhalt des Grünstreifens zur Bindlacher Allee mindestens 20 Meter 
beträgt,

- die geforderten Parkplätze komprimiert mehrgeschossig und soweit ebenerdig
wasserdurchlässig angelegt werden,

- eine zu fordernde Dachbegrünung ohne Kompensation von Ausgleichsflächen 
durchgeführt wird.

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -



Stellungnahme(n) (Stand: 28.03.2022)

Sie betrachten:
5/17 Gewerbe- und Sonderstandort \'Einzelhandel/Möbel\' und \'Logistik\', ehemalige Markgrafenkaserne
(Teiländerung der Bebauungspläne Nr. 6/88 und Nr. 3/08)

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 27.05.2019 - 08.07.2019

Behörde: Stadt Bayreuth: Tiefbauamt

Frist: 08.07.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Norbert Hübner, am: 08.07.2019 , Aktenzeichen: T631 Hü

Eine Überbauung der bereits vorhandenen städtischen Kanäle mit Gebäuden ist unzulässig. Im Rahmen
der geplanten Ansiedlung des Möbelhauses ist eine 
großräumige Umverlegung von SW-/RW-Kanälen erforderlich. Die notwendigen neuen Kanaltrassen
sollten im B -Plan übernommen werden.
Die Verbreiterung der Bindlacher Allee (Anlage einer Links-und Rechtsabbiegespur einschließlich
zweier Lichtsignalanlagen) erfolgt im Rahmen einer
Kreuzungsvereinbarung zwischen der Stadt Bayreuth und dem zuständigen Straßenbaulastträger
(Staatliches Bauamt Bayreuth). Dabei sollte beim zu beauftragenden
Verkehrsgutachten nachgewiesen werden, dass die beiden Lichtsignalanlagen keinen Rückstau im
Großen Kreisel verursachen. Eventuell erforderliche Ertüchtigungen
des bereits jetzt überlasteten Großen Kreisel sollten nicht auf kosten der Stadt Bayreuth sondern des
Freistaates Bayern erfolgen.
Die planerische Kennzeichnung des überfahrbaren Rad-und Fußweges durch motorisierten
Individualverkehr sollte nur auf den Umgriff von Flächen für Stellplätze 
begrenzt werden. Die Ausweisung bis zum Fuß- und Radweg entlang der Bindlacher Allee sollte um
mindestens 10m zurückgenommen werden.

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -



Stellungnahme(n) (Stand: 28.03.2022)

Sie betrachten:
5/17 Gewerbe- und Sonderstandort \'Einzelhandel/Möbel\' und \'Logistik\', ehemalige Markgrafenkaserne
(Teiländerung der Bebauungspläne Nr. 6/88 und Nr. 3/08)

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 27.05.2019 - 08.07.2019

Behörde: Stadt Bayreuth: Amt für Umweltschutz

Frist: 08.07.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Günter Jäkl, am: 05.07.2019 , Aktenzeichen: UA/170-st Jä

Zu dem gegenständlichen Bebauungsplanverfahren wird seitens UA wie folgt Stellung genommen:

Immissionsschutz
o. E.

Wasserrecht
o. E.

Bodenschutzrecht
o. E.

Naturschutz
Die mit der vorgelegten Planung einhergehende Bebauung der mit B-Plan 3/08 festgesetzten Grünzone
wird sehr bedauert. War dies doch noch der letzte größere Grünbereich des ehemaligen, parkartigen
Kasernengeländes.
Aufgrund des mehrjährigen Brachestadiums und der vorhandenen Gehölze ist mit dem Vorkommen
geschützter Vogelarten und Reptilien (Zauneidechse) zu rechnen. Sicher wird das Gelände auch als
Nahrungsrevier von Fledermäusen genutzt. Es wird daher eine spezielle, artenschutzrechtliche Prüfung
für zwingend notwendig erachtet.
Anstelle großflächiger Versiegelung für Stellplätze im Bereich SO 3 ist ein mehr-geschossiges Parkhaus
vorzusehen. Ebenerdige Stellplätze sind wasserdurchlässig herzustellen und mit Baumpflanzungen gut
zu durchgrünen, pro 5 Stellplätze ein Baum.
Flachdächer und großflächige Fassaden sind grundsätzlich zu begrünen.
Parallel zur Bindlacher Straße ist ein mindestens 20 m breiter Grünstreifen zum Erhalt der Gehölze
(Lebensraum für Vögel, Insekten und Kleinsäuger) festzusetzen. Dieser Streifen (A3) kann nicht als
Ausgleichsmaßnahme gewertet werden, da keine Aufwertung stattfindet, sondern lediglich als
Vermeidungsmaßnahme.
Zur Eingriff-/Ausgleichberechnung wird angemerkt, dass es sich bei der Eingriffsfläche E 2 überwiegend
um brachgefallenes Grünland, Gehölzsukzession und einer seit Jahren der Natur überlassenen
Sportanlage handelt, die einen mittlere Bedeutung für Natur und Landschaft hat. Es ist mindestens ein
Kompensationsfaktor von 0,8 anzusetzen.
Beleuchtung: Da bekannt ist, dass eine nächtliche Beleuchtung eine Vielzahl von Insekten anlockt und
oft zum Absterben bringt und das Abstrahlung in den Nachthimmel sogar den Flug der Zugvögel
beeinträchtigen kann, wird folgende Festsetzung für das gesamte Plangebiet, mindestens aber für GE
und SO 3 gefordert:
Beleuchtung nur mit geschlossenen, nach unten strahlenden, warmweißen LED-Leuchten zulässig.
Zwischen 24:00 und 5:00 Uhr ist die Beleuchtung auf das unbedingt Notwendige zu reduzieren,
mindestens jedoch zu halbieren.

Fachkundige Stelle 
o. E.

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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5/17 Gewerbe- und Sonderstandort 'Einzelhandel/Möbel' und 'Logistik', ehemalige 
Markgrafenkaserne (Teiländerung der B-Pläne Nr. 6/88 u. Nr. 3/08) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu o.g. Bauleitplanverfahren nehmen wir wie folgt aus wasserwirtschaftlicher Sicht 

Stellung: 

 

1. Altlastensituation 

 

Das Planungsgebiet umfasst den Bereich der ehemaligen Markgrafenkaserne Bay-

reuth, welche in ABuDIS unter der Katasternummer 46200563 als militärische Altlast-

fläche geführt wird. Auf Grundlage der uns vorliegenden Orientierenden Untersu-

chung (OU) des Gesamtgeländes bzw. Detailuntersuchung (DU) des ehemaligen 

Tankstellenbereichs wurden im Zuge früherer Bauleitverfahren Stellungnahme abge-

geben. Sie verweisen letztlich auf unsere Stellungnahme 1-4622 vom 29.08.2008, wo 

Maßnahmen zur Erlangung der Altlastenfreiheit des Geländes dargestellt, wurden. 
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Da die Fläche nach wie vor seitens des Umweltamtes wegen vorhandener Restbelastungen 

in ABuDIS (Flurnr. 2604/0, evtl. Bezeichnung vor Teilung) geführt wird, ist davon auszuge-

hen, dass keine weiteren Maßnahmen erfolgten. 

 

Für den Bereich der Flächennutzungsplanänderung liegen keine Bodenuntersuchungen vor. 

Ob dies darauf zurückzuführen ist, dass hier keine Verdachtsbereiche vorlagen, kann unse-

rerseits nicht abschließend beurteilt werden, da uns die Historische Erkundung nicht vorge-

legt wurde. Wir empfehlen daher einen Abgleich mit den Unterlagen des Umweltamtes der 

Stadt. 

 

Sollte dennoch bei Baumaßnahmen organoleptisch auffälliges Material entdeckt werden, 

sind ein Fachbüro einzuschalten und die die zuständigen Behörden zu informieren. 

Die vorliegende Stellungnahme erfolgte ausschließlich aus der Sicht des Bodenschutzes und 

unter Berücksichtigung des Wirkungspfades Boden – Grundwasser. 

Weitere Wirkungspfade sowie abfalltechnische und abfallrechtliche Belange sind von den 

hierfür zuständigen Fachstellen zu bewerten. 

 

2. Wasserversorgung, Grundwasserschutz 

 

Das geplante Gewerbegebiet bzw. Sondergebiet kann an die öffentliche Wasserversor-

gungsanlage der Bayreuther Stadtwerke angeschlossen und daraus druck- und mengenmä-

ßig ausreichend versorgt werden. Amtlich festgesetzte Wasserschutzgebiete sind nicht be-

rührt. Die Grundwasserstände im Planungsgebiet sollten ermittelt und bei den weiteren Pla-

nungen berücksichtigt werden. Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung z.B. über Drainagen 

ist nicht zulässig. 

 

3. Gewässerschutz / Abwasserentsorgung 

 

Die Angaben zur Abwasserbeseitigung sind nicht ausreichend. Aufgrund der Plandarstellung 

und der Begründung wird angenommen, dass die Entwässerung im Trennsystem erfolgt.  

 

Schmutzwasser: 

 

Grundsätzlich ist bezüglich der Abflüsse sowie der Frachten der aktuelle Generalentwässe-

rungsplan der Stadt Bayreuth zu berücksichtigen. 
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Niederschlagswasser: 

 

Aufgrund der zu erwartenden Verschmutzung der Park- und Verkehrsflächen im Sonderge-

biet kann eine wasserundurchlässige Ausbildung dieser Flächen notwendig werden. Als An-

haltspunkt kann hierzu das Merkblatt 153 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, 

Abwasser und Abfall e.V. herangezogen werden (ab Flächentyp F4 ist eine wasserundurch-

lässige Gestaltung notwendig). 

 

Eine Entwässerung im modifizierten Mischsystem ist zu prüfen. 

 

4. Oberflächengewässer 

 

Im Bereich des Bebauungsplanes befinden sich Entwässerungssysteme (Gräben, Straßen-

entwässerungsgräben) von wasserwirtschaftlicher Bedeutung.  

 

Infolge der vorhandenen Geländeneigung (unter Berücksichtigung des Einzugsgebietes) und 

künstlich angelegten Gräben/Durchlässe kann es bei Starkniederschlägen zu Einstau und 

Beeinträchtigungen kommen. Dies ist bei der weiteren Planung zu berücksichtigen. Etwaige 

daraus resultierende Gegenmaßnahmen dürfen die Situation für Dritte nicht verschlechtern.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. 
 

B.  R o t h 
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